
Synopse Leitlinie Schweisshundewesen 
(2017) 

Richtlinie Nachsuchenwesen 
(2023) 

Bemerkungen 

I. Grundsatz   Nach jagd- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen 
 fach- und zeitgerecht 
 Das am besten für die Aufgabe geeignete Gespann 

 Verordnungsänderung 
 BGE 2016 
 Orientierung mehr am 

Gespann anstatt am Hund 
II. Arten von 

Nachsuchen 
 Eindeutige Totsuchen (ungeprüft) 
 Anspruchsvolle Suchen (geprüft, 

wildscharf) 

 Totsuche (geprüft) 
 Kontrollsuche (geprüft, erfahren, hatzfähig) 
 Erschwerte Nachsuche (mögliche Hatz) (geprüft, 

erfahren, hatzfähig) 
 Definition hatzfähiger Hund (hetzen, packen/stellen) 

(schnell, kräftig, selbständig, wildscharf, ausdauernd) 

 

III. Durchführung der 
Nachsuche 

 Hatz auf Rehwild nur mit 
«würgenden» Hunden 

 Sichtlaut Voraussetzung für Hatz 

 Verhalten am Anschuss  detaillierter, 
Unterscheidung Einzeljagd, Gesellschaftsjagd 

 Aufbieten Gespann  Hinweis auf APP/Verzeichnis 
 Auf Gesellschaftsjagden sinnvolle Anzahl Gespanne 
auf Platz 

 Durchführen Nachsuche: Hatz geeigneter Hund s. 
oben 
 Spur- oder Sichtlaut nicht Voraussetzung 
(Auf NS eher Nachteil  im Gegensatz zum Stöbern) 

 

IV. Nottötung von 
Wildtieren 

  Personen wegweisen Praktisch identisch 

V. Wildfolge/Revier-
grenzüberschreitung 
auf der Nachsuche 

n.A.  Empfehlung Grenzüberschreitung zu erlauben 
 rasche Information an Revierinhaber 
 Empfehlung Wildfolgeabkommen entsprechend 

abzufassen 

 

VI. Rechtliche 
Grundlagen 

  Tierschutzrecht, Bundes Jagdrecht, Kantonales 
Jagdrecht, BGE 

Änderungen aktualisiert 

VII. Die richtigen 
Entscheidungen am 
Anschuss 

n.A.  Entscheidungsdiagramm für Jäger, Jagdaufseher und 
Nachsuchenführer 

 Anforderungen an Gespann 

 

 


